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C H E C K L I S T E 

Datenschutzprüfung/Vorabkontrolle – notwendige Unterlagen 
  

 

Datenschutzkonzept (DK), das u. a. eine Dokumentation der Überlegungen enthält, die zur Auswahl der 

Massnahmen für Privacy by Design und by Default und zur Datensicherheit geführt haben; darüber hinaus sollte 

beschrieben werden, wer wann auf welche Daten in welcher Form Zugriff erhält. 

 

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) die gewährleisten, dass ein dem 

Risiko der Datenverarbeitung (DV) angemessenes Schutzniveau erreicht wird. Dazu können, abhängig von der 

geplanten DV, gehören: 

 

 Beschreibung der Verarbeitungsschritte, die ermöglicht, dass nachträglich überprüft und festgestellt 

werden kann, ob, wie und von wem personenbezogene Daten eingegeben, verändert oder entfernt worden 

sind,  

 Massnahmen zur Sensibilisierung der an Bearbeitungsvorgängen Beteiligten,  

 Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der verantwortlichen Stelle und 

von Auftragsverarbeiter,  

 Konzept zur Anonymisierung (und wenn sie nicht möglich ist) bzw. zur Pseudonymisierung 

personenbezogener Daten,  

 Massnahmen zur Verschlüsselung personenbezogener Daten, 

 

Beschreibung und Sicherstellung der Belastbarkeit der Systeme (inkl. der Vertraulichkeit, Integrität und 

Verfügbarkeit), die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten eingesetzt werden, 

Beschreibung der Maßnahmen, die die Verfügbarkeit und den Zugang bis zur Wiederherstellung der Daten bei 

einem physischen oder technischen Zwischenfall sicherstellen: 

 

 die Einrichtung eines Verfahrens/Prozesses zur regelmässigen Überprüfung, Bewertung und 

Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Massnahmen zur Gewährleistung 

der Sicherheit der Verarbeitung,  

 spezifische Verfahrensregelungen, die im Falle einer Übermittlung oder Verarbeitung für andere 

Zwecke die Einhaltung der Datenschutz-rechtlichen Vorgaben sicherstellen. 

 

Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, ist es notwendig, dass die Datenaufsicht / DSB darüber informiert 

ist: zum Beispiel per  E- Mail unter Datenaufsicht@win.ch. 
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